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Newsletter 7 
Gläubigerversammlung am 16. Mai 2014 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu der auf den 16. Mai 2014 bestimmten Gläubigerversammlung der S.A.G. Solar-
strom AG möchten wir Ihnen an dieser Stelle kurz folgende Informationen zukom-
men lassen. 
 
Gläubigerversammlung und Anleihegläubigerversammlung 
 
Wie Ihnen sicherlich bereits bekannt ist, hat das Amtsgericht Freiburg – Insolvenz-
gericht – für das oben genannte Datum eine Gläubigerversammlung anberaumt. 
Eine Gläubigerversammlung ist eine Versammlung aller Gläubiger der insolventen 
S.A.G. Solarstrom AG. Neben den Anleihegläubigern sind also auch etwa 
Lieferanten, Kreditgeber und andere Geschäftspartner anwesend.  
 
Diese Gläubigerversammlung (auf Grundlage der Insolvenzordnung, InsO) ist zu 
unterscheiden von der Anleihegläubigerversammlung (auf Grundlage primär des 
Schuldverschreibungsgesetzes, SchVG). Auf der Anleihegläubigerversammlung 
sind allein die Anleihegläubiger vertreten; wichtiger Tagesordnungspunkt ist hier 
die Wahl eines gemeinsamen Vertreters aller Anleihegläubiger, der dann die ge-
meinsamen Interessen aller Anleihegläubiger vertritt. Vorliegend wurden, auf An-
leihegläubigerversammlungen am 11. April 2014, die One Square Advisory 
Services GmbH  (WKN A1E84A) und Herr Rechtsanwalt Markus Kienle (WKN 
A1K0K5) für jeweils eine Anleihe zum gemeinsamen Vertreter gewählt. Für die 
Wandelschuldverschreibung 2007 / 2010, ISIN DE000A0TGEV3 bzw. ISIN 
DE000A0SMLC8 bzw. ISIN DE000A0Z1U68 wurde dagegen kein gemeinsamer 
Vertreter gewählt. 
 
Die Begriffe Gläubigerversammlung und Anleihegläubigerversammlung sind teil-
weise schwer zu unterscheiden, zumal häufig auch von einer Gläubigerversamm-
lung gesprochen wird, wenngleich hiermit die Gläubigerversammlung der Anleihe-
gläubiger, also die Anleihegläubigerversammlung gemeint ist. Gemein haben die 
beiden Versammlungen, dass Sie bei Insolvenzverfahren von Emittenten zumeist 
nacheinander stattfinden. 
 
 
Teilnahme an der Gläubigerversammlung 
 
Für die Anleihegläubiger für welche ein gemeinsamer Vertreter gewählt wurde, 
bedeutet dies, dass sie kollektiv durch den gemeinsamen Vertreter auf der  
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Gläubigergerversammlung am 16. Mail 2014 vertreten werden. Eine persönliche 
Teilnahme ist daher nicht notwendig. Es besteht jedoch die Möglichkeit an der 
Gläubigerver-sammlung teilzunehmen. Hierzu ist jedoch eine Sperrbescheinigung 
der Depotbank notwendig, welche beim Einlass vorgelegt werden muss.  
 
Eine Sperrbescheinigung ist ein in Textform erstellten besonderer Nachweis der 
Depotbank, welcher einen Sperrvermerk der Depotbank zugunsten einer Hinterle-
gungsstelle bis zum Ablauf der jeweiligen Gläubigerversammlung enthält. Die von 
Ihnen gehaltenen Anleihen müssen also bis einschließlich 16. Mai 2014 – dem Tag 
der Gläubigerversammlung – gesperrt gehalten werden. Die Sperrbescheinigung 
muss den Inhaber, dessen Anschrift, die Anzahl und den Nennwert der Anleihen 
und den Sperrzeitraum unbedingt enthalten. 
 
Ein Stimmrecht besteht jedoch auf der Gläubigerversammlung – auch bei Vorlage 
einer solchen Sperrbescheinigung –  nicht, da dieses allein durch den gemeinsamen 
Vertreter ausgeübt wird. 
 
Zu erwarten ist, dass auf der Gläubigerversammlung bereits Informationen zu dem 
weiteren Vorgehen bekannt gegeben werden, so etwa ob es zu einer Liquidation 
oder einem Fortführung des Unternehmens kommen soll. Wir werden Sie auf die-
sem Wege zu gegebener Zeit über neue Entwicklungen informieren. 
 
Bei Fragen stehen wir unseren Mitglieder wie immer gerne zur Verfügung. 
 
München, den 2. Mai 2014 
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
 
Hinweis: Die SdK hält Aktien und Anleihen der S.A.G Solarstrom AG! 


